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1. EINLEITUNG, VERANLASSUNG, AUFGABENSTELLUNG 

 

Abb. 1 Lage im Raum ï Vorrangflächen PR3_OHS_037 und PR3_OHS_040 



 
 

 
KREIS OSTHOLSTEIN / GEMEINDE RIEPSDORF 

WINDPARK GOSDORF 
B-PLAN NR. 5 ï 2. ÄNDERUNG / STANDORT 1 

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN MIT  
BILANZIERUNG DER EINGRIFFE IN NATUR UND LANDSCHAFT 

21-11-05               09.02.2023 
 
 
 

 
Brandes / Landschaftsarchitekt              16 

 

Abb. 2 Vorhaben im B-Plan Nr. 5 ï 2. Änderung 

 

Die RWE Mistral Windparkbetriebsgesellschaft mbH betreibt seit 2001/2002 südöstlich 
der L 231 3 Windkraftanlagen vom Typ Enercon E66 (Nabenhöhe: 65 m und Rotor-
durchmesser: 70 m) mit einer Anlagenhöhe von 100 m (Flügelspitze in der Senkrech-
ten). 2 Anlagen befinden sich im Gemeindegebiet von Riepsdorf und 1 Anlage im Ge-
meindegebiet von Grömitz. 

Die o. g. 3 Windkraftanlagen sollen durch 1 moderne Windkraftanlage mit einer Anla-
genhöhe von 180 m ersetzt werden. Geplant ist derzeitig der Typ Siemens-Gamesa 
SG155-6.6 MW. 

Außerdem sollen die 6 Windkraftanlagen vom Typ Vestas V47 (Nabenhöhe: 65 m und 
Rotordurchmesser: 47 m) mit einer Anlagenhöhe von 88,5 m (Flügelspitze in der 
Senkrechten), die von der Gosdorfer Windenergie GmbH & Co. KG betrieben werden, 
durch drei neue WEA vom Typ Vestas V150-6.0 MW ersetzt werden. 

Die geplante Anlage soll mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ausge-
stattet und betrieben werden. 
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Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Im Zusammenhang mit der Planung der Bestandswindkraftanlagen wurde von der 
Gemeinde Riepsdorf der Flächennutzungsplan geändert (2. Änderung; rechtskräftig 
seit dem 02.12.1999) und der B-Plan Nr. 5 aufgestellt, der am 02.12.1999 als Satzung 
beschlossen wurde. Der B-Plan Nr. 5 weist 8 Baufelder aus, begrenzt die Anlagenhö-
he auf max. 100 m (ohne Bezugsgröße) und setzt die Nabenhöhe auf 60-75m und den 
Rotordurchmesser auf 47-70m fest. 

Die Gemeinde Riepsdorf hat - auf Basis der Eignungsgebietsausweisung im Regio-
nalplan von 2004 - den B-Plan Nr. 5 - 1. Änderung aufgestellt. Der B-Plan Nr. 5 - 1. 
Änderung wurde am 15.05.2013 als Satzung beschlossen (Bekanntmachung: 
16.05.2013). Die Anlagenzahl wurde auf 4 und die Anlagenhöhe auf 150 m begrenzt. 

Auf Basis des B-Plan Nr. 5 - 1. Änderung hat die Gosdorfer Windenergie GmbH & Co. 
KG beim LLUR einen Antrag auf Errichtung und Betrieb von 4 Windkraftanlagen vom 
Typ E 101 mit einer Nabenhöhe von 99 m und einem Rotordurchmesser von 101 m 
gestellt. Mit Bescheid vom 21.05.2015 wurden für die 4 beantragten Windkraftanlagen 
eine Genehmigung nach § 9 BImSchG erteilt (Vorbescheid).  

Mit Urteil des OVG Schleswig vom 16.07.2015 wurde der B-Plan Nr. 5 ï 1. Änderung 
aufgehoben. 

Der südliche Teil des heutigen Windparks ĂGosdorfñ wurde erneut in der Teilfort-
schreibung des Regionalplanes für den Planungsraum III ï Ost (Windenergie an Land) 
von 29.12.2020 als Vorrangfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen. Eine Höhen-
begrenzung wurde für die Vorrangfläche PR3_OHS_040 nicht formuliert. 

Bei der Ausweisung des Vorranggebietes handelt es sich um ein Ziel des Landes. Zie-
le der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich 
bestimmten oder bestimmbaren und von der Trägerschaft der Raumordnung ab-
schließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumord-
nungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 Absatz 1 Ziffer 
2 ROG). Sie sind keiner Abwägung mehr zugänglich und daher von den öffentlichen 
Stellen (§ 3 Absatz 1 Ziffer 5 ROG) bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen zu beachten (§ 4 Absatz 1 ROG). Die Gemeinden sind durch das Baugesetz-
buch (BauGB) (§ 1 Absatz 4 BauGB) explizit verpflichtet, im Rahmen der Bauleitpla-
nung die Ziele der Raumordnung zu beachten. 

Über eine gemeindliche Planung kann maßstabsbezogen eine Feinsteuerung in den 
Vorranggebieten aus städtebaulichen Gründen erfolgen. Diese Feinsteuerung kann für 
die im Vorranggebiet zulässigen Windkraftanlagen standort- oder nutzungsbezogene 
Regelungen treffen, die nicht im Raumordnungsplan festgelegt wurden. Zu nennen 
sind beispielhaft städtebaulich begründete Höhenbegrenzungen der im Vorranggebiet 
raumordnungsrechtlich unbeschränkt zulässigen Windkraftanlagen oder die Begren-
zung der Zahl der Anlagen durch Festsetzung von überbaubaren Flächen. Allerdings 
dürfen diese Begrenzungen nicht dazu führen, dass der Windenergienutzung nicht 
substanziell Raum verschafft wird. Bauleitpläne, die eine faktische Verhinderungspla-
nung bewirken, sind rechtlich nicht zulässig, weil sie den Zielen der Raumordnung wi-
dersprechen. 

Die Darstellungen und Festsetzungen des B-Planes Nr. 5 entsprechen nicht mehr der 
derzeitigen Vorrangflächenausweisung (4 von 8 Baufeldern befinden sich außerhalb 
der Gebietskulisse). Die Begrenzung der Anlagenhöhe auf 100m verhindert außerdem 
einen wirtschaftlichen Betrieb von neuen Anlagen. 
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Die Gemeinde Riepsdorf beabsichtigt, durch die 2. Änderung des B-Planes Nr. 5, die 
Anlagenzahl, die Anlagenhöhe und die Standorte auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung planungsrechtlich zu sichern. 

Der Geltungsbereich des B-Planes 5 ï 2. Änderung hat eine Größe von rund 108 ha. 

Planungsrechtliche Grundlage für das Vorhaben ist der Regionalplan vom 29.12.2020. 

Am 10.03.2022 hat die Gemeindevertretung Riepsdorf den Aufstellungsbeschluss zum 
B-Plan Nr. 5 ï 2. Änderung und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. 

 

Lage des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung befindet sich südlich von Gos-
dorf bzw. Riepsdorf in der Gemeinde Riepsdorf. 

Die Standorte der geplanten Windenergieanlagen befinden sich in einem räumlichen 
Zusammenhang zu Altanlagen und innerhalb der Vorrangfläche für Windenergieanla-
gen gemäß der Regionalplanung (Teilaufstellung des Regionalplanes für den Pla-
nungsraum III ï Ost / Sachthema Windenergie). 

 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesicherten Standorte bzw. die 
geplanten Anlagen befinden sich in einem räumlichen Zusammenhang zu 13 Wind-
energieanlagen im selben Vorranggebiet (PR3_OHS_040) bzw. zu 32 Anlagen in der 
gesamten Windfarm. 

Im Norden der Windfarm bzw. der Vorrangfläche PR3_OHS_37 wurden 2021 6 WEA 
vom Typ V47 abgebaut und durch 4 WEA vom Typ E115 ersetzt. In diesem Zusam-
menhang wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung zum B-Plan Nr. 7 und im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens für die 4 neuen Anlagen durchgeführt. Für alle Altanla-
gen in der Windfarm wurde keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.  

Unter Berücksichtigung des o. g. Sachverhaltes und der Größe der Windfarm, ist das 
Vorhaben UVP-pflichtig und der Umweltbericht in den Begründungen der Bauleitpla-
nungen entsprechend zu ergänzen. 

 

Netzanschluss 

Zur Ableitung des erzeugten Stroms liegt noch keine Planung vor. Nach dem derzeiti-
gen Planungsstand wird die Anlage an die nächste WEA, die von RWE Brise Wind-
parkbetriebsgesellschaft mbH in Grömitz betrieben wird, angeschlossen.  

 

Gesetzliche Ausgangsbasis 

Auf Basis des Bundes- und des Landesnaturschutzgesetzes kann die Errichtung von 
Windkraftanlagen einen Eingriff in Natur und Landschaft verursachen. 

Nach § 14 BNatSchG im Zusammenhang mit § 8 des Landesnaturschutzgesetzes von 

Schleswig-Holstein sind: ĂEingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Ge-
setzes (...) Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
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Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeintrªchtigen kºnnen.ñ 

In § 15 BNatSchG im Zusammenhang mit § 9 LNatSchG heißt es: (1) ĂDer Verursa-
cher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn 
zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort 
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu er-
reichen, gegeben sind.ñ 

(2) ĂDer Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrªchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
oder zu ersetzen. Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes wiederhergestellt sind und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet 
ist.ñ 

In § 1 a BauGB Absatz 3 letzter Satz heiÇt es: ĂEin Ausgleich ist nicht erforder-
lich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 
oder zulªssig warenñ. 

Auf Basis der o. g. Gesetzeszitate müssen im Rahmen des B-Planes Nr. 5 ï 2. Ände-
rung die Eingriffe in Natur und Landschaft bilanziert werden. Sofern Eingriffe in Natur 
und Landschaft erfolgen, sind diese zu kompensieren (Ausgleich- oder Ersatzmaß-
nahmen). Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die die Eingriffe in Natur und 
Landschaft abschließend zu bilanzieren. Über Art und Umfang der Bilanzierung und 
Kompensation ist im Rahmen der kommunalen Abwägung zu entscheiden. 

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes im Rahmen der Bilanzierung wird der Er-
lass ĂAnwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftanlagenñ 
vom 23.01.2018 herangezogen. 

Gemäß dem Erlass ĂAnwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei 
Windkraftanlagenñ vom 19.12.2017 (gültig seit 23.01.2018) kann bei einer Installation 
und einem dauerhaften Betrieb der Windkraftanlagen mit einer bedarfsgesteuerten 
Nachtkennzeichnung die Kompensationsmaßnahmen für das Landschaftsbild um bis 
zu 30 % reduziert werden, wenn innerhalb von 2 Jahren nach Genehmigung, die An-
lage errichtet wird. 

Die faunistische Bestandserfassung einschließlich der artenschutzrechtlichen Betrach-
tung wurde vom Büro GFN erarbeitet. 

Aufgrund des oben genannten Sachverhaltes wurde mein Büro beauftragt, zum B-
Planes Nr. 5 ï 2. Änderung die Eingriffe in Natur und Landschaft zu bilanzieren. 
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2. ÜBERGEORDNETE UND SONSTIGE PLANUNGEN / SCHUTZAUSWEI-

SUNGEN 

2.1 Regionalplan (Stand: 2004) 

Laut Regionalplan für den Planungsraum II (SchleswigïHolstein Ost) des Landes 
Schleswig-Holstein ï Kreisfreie Stadt Lübeck, Kreis Ostholstein ï Gesamtfortschrei-
bung 2004 befindet sich der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung in ei-
nem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung. 

 

Abb. 3 Auszug aus dem Regionalplan (Lage Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. 
Änderung ï rote Ellipse) 

2.2 Regionalplan/Sachthema Windenergie (Stand: 29.12.2020) 

Durch die Ausweisung der Vorranggebiet PR3_OHS_040 wird die heutige Windpark-
fläche vom WP Gosdorf Richtung Gosdorf und Rüting deutlich verkleinert. 6 von den 
13 Bestandsanlagen haben nur noch Bestandsschutz (s. Abb. 1). 

Der geplante Standort WEA-G1 befindet sich im Vorranggebiet gemäß Regionalplan 
(PR3_OHS_040). 
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Abb. 4 Gebietskulisse Regionalplan 

 

Abb. 5 Gebietskulisse Regionalplan ï Abwägung PR3_OHS_040 
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2.3 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (SchleswigïHolstein Ost) des 
Landes Schleswig-Holstein ï Kreisfreie Stadt Lübeck, Kreis Ostholstein - enthält fol-
gende planungsrelevanten Aussagen und Darstellungen (vgl. Abb.6, 7 und 8): 

- Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 
- Klimasensitiver Boden. 

 

Abb. 6 Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Stand Jan 2020, Karte 1 (Lage Gel-
tungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung ï rote Ellipse) 
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Abb. 7 Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Jan 2020, Karte 2 (Lage Geltungsbe-
reich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung ï rote Ellipse) 

 

Abb. 8 Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Jan 2020, Karte 3 (Lage Geltungsbe-
reich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung ï rote Ellipse) 
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2.4 Flächennutzungsplan / B-Plan Nr. 5 und B-Plan Nr. 5- 1. Änderung 

 

Abb. 9 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Riepsdorf (Lage Gel-
tungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung ï rote Ellipse) 

Die Gemeinde Riepsdorf, Kreis Ostholstein, hat zur Steuerung ihrer kommunalen 
Entwicklung einen wirksamen Flächennutzungsplan. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Riepsdorf ist am 24.05.1983 mit dem Az.IV 
810d-512.111-55.36 (neu) vom Innenministerium genehmigt worden. Die Genehmi-
gung wurde am 19.11.1983 rechtskräftig. Hier wird das Gebiet als landwirtschaftliche 
Fläche ausgewiesen.  

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Az. IV 647-512.111-55.36 wur-
de am 27.07.1999 genehmigt, am 01.12.1999 öffentlich bekanntgegeben und war am 
02.12.1999 rechtskräftig. Es wurde der Fläche für Landwirtschaft die Zusatznutzung 
Fläche für Versorgungsanlagen, hier Windenergieanlagen, hinzugefügt. 

Der B-Plan Nr. 5 weist 8 Baufelder aus, begrenzt die Anlagenhöhe auf max. 100 m 
(ohne Bezugsgröße) und setzt die Nabenhöhe auf 60-75m und den Rotordurchmesser 
auf 47-70m fest. 

Der B-Plan Nr. 5 wurde am 02.12.1999 als Satzung beschlossen. 

Die Gemeinde Riepsdorf hat - auf Basis der Eignungsgebietsausweisung im Regio-
nalplan von 2004 - den B-Plan Nr. 5 - 1. Änderung aufgestellt. Der B-Plan Nr. 5 - 1. 
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Änderung wurde am 15.05.2013 als Satzung beschlossen (Bekanntmachung: 
16.05.2013). Die Anlagenzahl wurde auf 4 und die Anlagenhöhe auf 150 m begrenzt. 

Mit Urteil des OVG Schleswig vom 16.07.2015 wurde der B-Plan Nr. 5 ï 1. Änderung 
aufgehoben. 

2.5 Landschaftsplan 

Für das Gemeindegebiet von Riepsdorf wurde kein Landschaftsplan aufgestellt. 

2.6 Schutzgebietsausweisungen 

Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte Land-
schaftsbestandteile oder Flächen mit einer einstweiligen Sicherung kommen im räum-
lichen Zusammenhang zum Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung nicht 
vor. 

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung befindet sich außerhalb von 
Naturparken oder Naturerlebnisräumen. 

Biotopverbundplanungen gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 oder § 4 LNatSchG sind von den 
Planungen nicht betroffen. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet ist das Gebiet ĂOstseek¿ste zwischen Grºmitz und 
Kellenhusenñ / DE 1832-329 (Entfernung: ca. 4 km Luftlinie). 

Das nªchstgelegene Vogelschutzgebiet ist der ĂOldenburger Grabenñ / DE 1731-401 
(Entfernung: ca. 2,5 km Luftlinie). 

2.7 Biotoptypen, geschützte Biotope und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Bei den Flächen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung handelt es sich 
zum überwiegenden Teil um Acker (Biotoptyp AA gemäß dem Kartier- und Bio-
topschlüssel von SH Stand April 2021). 

Vereinzelt kommen auch Grünlandflächen vor (Biotoptyp GA, artenarmes Wirtschafts-
grünland). 

Im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung kommen folgende geschützte 
Biotope nach § 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG vor: 

- ĂKnickñ (Biotoptyp HW). 
- Kleingewässer (Biotoptyp FKe ĂEutrophes Kleingewªsserñ). 

Nach § 30 BNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Beseitigung, Beschädigung 
oder zu einer Veränderung des charakteristischen Zustandes des geschützten Biotops 
führen können, zunächst einmal verboten. 

2.8 Wald nach dem Landeswaldgesetz 

Im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung kommt kein Wald nach dem 
Landeswaldgesetz vor. 
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2.9 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsge-
biete 

Im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zum Geltungsbereich des B-Planes 
Nr. 5 ï 2. Änderung befinden sich keine Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete. 

 



 
 

 
KREIS OSTHOLSTEIN / GEMEINDE RIEPSDORF 

WINDPARK GOSDORF 
B-PLAN NR. 5 ï 2. ÄNDERUNG / STANDORT 1 

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN MIT  
BILANZIERUNG DER EINGRIFFE IN NATUR UND LANDSCHAFT 

21-11-05               09.02.2023 
 
 
 

 
Brandes / Landschaftsarchitekt              27 

3. BESCHREIBUNG DER BESTANDSSITUATION 

3.1 Windenergieanlagen (Bestand) 

Windenergieanlagen in der Gemeinde Riepsdorf 

Enercon E66 (2) 

- Leistung: 1,8 MW  
- Nabenhöhe: 64,74 m 
- Rotordurchmesser: 70 m 
- Gesamthöhe: 99,74 m 

Vestas V47 (8) 

- Leistung: Leistung: 660 kW 
- Nabenhöhe: 65 m 
- Rotordurchmesser: 47 m 
- Gesamthöhe: 89 m 

Jacobs Repower MD70 (4) 

- Leistung: 1,5 MW 
- Nabenhöhe: 65 m 
- Rotordurchmesser: 70 m 
- Gesamthöhe: 100 m 

Enercon E115 (4) 

- Leistung: 3 MW  
- Nabenhöhe: 92 m 
- Rotordurchmesser: 118m 
- Gesamthöhe: 150 m 

 

Windenergieanlagen in der Gemeinde Kabelhorst 

Micon (4) 

- Leistung: 1,5 MW 
- Nabenhöhe: 68 m 
- Rotordurchmesser: 64 m 
- Gesamthöhe: 100 m 

 

Windenergieanlagen in der Gemeinde Grömitz (innerhalb des gemeindeüber-
greifenden Eignungsgebietes für Windenergieanlagen) 

Jacobs Repower MD 70 (9) 

- Leistung: 1,5 MW  
- Nabenhöhe: 65 m 
- Rotordurchmesser: 70 m 
- Gesamthöhe: 100 m 

Enercon E66 (1) 

- Leistung: 1,8 MW  
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- Nabenhöhe: 64,74 m 
- Rotordurchmesser: 70 m 
- Gesamthöhe: 99,74 m 

3.2 Naturräumliche Gliederung, Relief 

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung liegt in einer Grundmoränen-
landschaft bzw. in einem weiträumig bewegten Gelände aus Kuppen und Senken. Na-
turrªumlich befindet er sich im ĂOstholsteinischen H¿gelland / Teillandschaft Wagri-
sche Halbinselñ. 

Die Standorte WEA-G1, WEA-G2, WEA-G3 und WEA-G4 befinden sich zwischen 17 
und 24 m ü. NN. 

3.3 Flächennutzung 

Die Flächen rund um die beantragten und auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung gesicherten Standorte werden intensiv landwirtschaftlich genutzt (Acker). Im Gel-
tungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung kommen einzelne Grünlandflächen im 
Bereich der tiefergelegenen, zur Staunässe neigenden Flächen, vor. Auch das Grün-
land unterliegt als Weide oder Mähweide einer intensiven Nutzung. 

Ein Teil der Flurstücke sind mit Knicks eingefriedet. 

Weitere naturnahe Strukturen kommen im räumlichen Zusammenhang punktuell vor 
(Mergelkuhlen). 

3.4 Boden 

Bei den Böden im Geltungsbereich der 2. Änderung des B-Planes Nr. 5 handelt es 
sich um Geschiebelehm oder ïmergel. Dominierende Bodenart ist sandiger Lehm.  

Aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung sind die Böden verändert, wenn 
auch deutlich geringer als bei befestigten/bebauten Flächen.  

Schutzwürdige Bodenformen sind nicht bekannt. 

Aufgrund der geohydrologischen Bedingungen sind im Vorhabengebiet keine oberflä-
chennahen Rohstoffe zu erwarten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 a BBodSchG). 

Es liegen keine Hinweise zu Altlasten und Aufschüttungen vor. 

3.5 Wasser 

Oberflächenwasser 

Im Geltungsbereich der 2. Änderung des B-Planes Nr. 5 kommen 9 Oberflächenge-
wässer vor. 

 
Grundwasser 

Daten zur Grundwassersituation liegen nicht vor.  

Aufgrund der geohydrologischen Situation ist mit Stau- und Schichtenwasser zu rech-
nen. 
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In Abhängigkeit von den anfallenden Niederschlägen muss mit Schwankungen des 
Wasserstandes von einigen Dezimetern nach oben und nach unten gerechnet wer-
den.  

Untersuchungen zur Grundwasserqualität bzw. zu Grundwasserverschmutzungen 
durch die Anwendung von Mineraldüngern, organischen Düngern und Gülle sind nicht 
bekannt. 

Aufgrund der bindigen Bodenart kann davon ausgegangen werden, dass die Neubil-
dungsrate des Grundwassers punktuell gegen Null gehen wird. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des B-Planes Nr. 5 befindet sich außerhalb von 
Wasserschutzgebieten und besitzt keine besondere Bedeutung für die Trinkwasser-
versorgung. 

3.6 Klima/Luft 

Bei einem Vergleich der klimatischen Situation im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 
ï 2. Änderung mit sonstigen Freilandverhältnissen kann davon ausgegangen werden, 
dass das Klima nicht verändert ist. Aufgrund der räumlichen Lage und im Zusammen-
hang mit der Flächennutzung kommt es auf den Flächen im Geltungsbereich zu einer 
höheren nächtlichen Abkühlung und einer - im Vergleich zu besiedelten Bereichen - 
häufigeren Taubildung (Kaltluftentstehungsgebiet). 

Die Flächen im Geltungsbereich haben aber keine klimatischen Entlastungs- oder 
Ausgleichsfunktion für die angrenzenden Siedlungsgebiete. 

Detaillierte Daten zur Luftqualität liegen nicht vor. Emittenten sind der private Haus-
brand sowie der Kraftfahrzeugverkehr auf L 231 und L58. 

3.7 Arten- und Lebensgemeinschaften 

3.7.1 Flora 

Heimische Pflanzen kommen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ï 2. Änderung 
nur im Bereich der Knicks und Kleingewässer vor. Auf dem Standort der geplanten 
Windkraftanlage an sich kommen keine heimischen Pflanzen vor, da es sich um inten-
siv genutzten Acker handelt.  

Die Kleingewässer sind in einem ökologisch minderwertigen Zustand, da Pufferzonen 
zum angrenzenden Acker fehlen.  

Die Knicks sind mit heimischen und standortgerechten Gehölzen wie Feld-Ahorn, 
Schlehe, Hunds-Rose, Holunder, Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Hainbuche, 
Schneeball, Brombeere bewachsen. Zum Teil kommen auch Überhälter aus Stiel-
Eichen, Esche und Feld-Ahorn vor. 

3.7.2 Fauna 

S. faunistische Bestandserfassung in den Fachgutachten. 
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3.8 Landschaftsbild 

 

Abb. 10 beeinträchtigter Landschaftsraum durch die Bestandsanlagen 

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 - 2. Änderung und auf 
den angrenzenden Flächen ist naturräumlich geprägt durch ein deutlich bewegtes Re-
lief ohne weiträumige Blickbeziehungen. 

In Bezug auf den Landschaftsbildtyp handelt es sich bei dem von der Planung be-
troffenen Landschaftsraum überwiegend um eine Agrarlandschaft mit einem relativ 
dichten Knicknetz. 

 

 

 

 














































































